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Amtlicher Bekanntmachungsteil 
 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde hat am 12.10.2010 (Beschluss Nr. GV-
080/2010) die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23 „Gewerbegebiet“ und am 
26.09.2012 mit Beschluss GV-040/2012 die Änderung und Ergänzung des Aufstellungsbe-
schlusses beschlossen. Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung 
nach § 13 a Baugesetzbuch, der nach § 13 Abs. 2 und 3 Baugesetzbuch im vereinfachten 
Verfahren aufgestellt wird.  
Von der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbe-
richt nach § 2a BauGB wird abgesehen.  
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Eichwalde hat in öffentlicher Sitzung am 
26.09.2012 mit Beschluss Nr. GV-041/2012 den 1. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 23 
„Gewerbegebiet“ in der Fassung vom Juli 2012 gebilligt und zur öffentlichen Auslegung 
beschlossen. 
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Der 1. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 23 „Gewerbegebiet“ in der Fassung vom Juli 2012 
wird mit den kompletten Planunterlagen bestehend aus Planzeichnung mit Begründung 
und artenschutzrechtlicher Prüfung nach § 44 BNatSchG gemäß § 3 Abs. 2 in Verbindung 
mit § 4a Baugesetzbuch (BauGB) vom 05.11.2012 bis einschließlich 06.12.2012 in der 
Gemeindeverwaltung, Raum 308, Grünauer Straße 49, 15732 Eichwalde jeweils 
 
Montag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Dienstag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Mittwoch  9:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Donnerstag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitag    9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
öffentlich ausgelegt. Während dieser Frist können Bedenken und Anregungen schriftlich 
oder zur Niederschrift in der Gemeindeverwaltung abgegeben werden. Das Ergebnis der 
Behandlung der Bedenken und Anregungen wird schriftlich mitgeteilt. Deshalb ist die An-
gabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Absatz 2 BauGB nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unberücksichtigt bleiben können und dass 
ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen. 
 
Auszug aus dem Stadtplan 
 
 

 
 
Quelle: © GeoBasis-DE/LGB <2011> 

 
 
Die nachfolgende Darstellung zeigt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 23 „Gewerbe-
gebiet“; Stand Juli 2012. 
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Planzeichnung, Stand: Juli 2012 zum 1. Entwurf des Bebauungsplans Nr. 23 "Gewerbegebiet" 
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